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Präsidium des Nationalrates :Pt'. ~ <n(ft.--, 

Dr. Karl Renner-Ring 3 
1017 Wie n 

In der Beilage werden 25 Mehrabdrucke der h. Stellungnahme 

zu dem vom Bundesministerium für Handel. Gewerbe und Indu­

strie versandten Gesetzentwurf übermittelt. 

Für die o.ö. Landesregierung: 
Im AUftrag 

Mag. G a I I n b r u n n e r 

25 Beilagen Für die Richtigkeit 
der sfertigung: 
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Amt der 0.6. Land •• regierung 

Verf(Präs) - 300184/11 - Gl 

Bundesgesetz, mit dem die 
Gewerbeordnung 1973 geändert 
wird (Gewerbeordnungs-Novelle 
1986); 
Entwurf - Stellungnahme 

Zu GZ 32.831/2-111/1/86 vom 4. April 1986 

An das 

Bundesministerium für Handel, 
Gewerbe und Industrie 

Stubenring 1 
1011 Wie n 

Linz, am 14. August 1986 

DVR.0069264 

Das Amt der o.ö. Landesregierung beehrt sich, zu dem mit der 

do. Note vom 4. April 1986 versandten Gesetzentwurf wie 

folgt Stellung zu nehmen: 

Die Stellungnahme orientiert sich im wesentlichen an der 

Reihenfolge der in den Erläuterungen aUfgelisteten Hauptan­

liegen des Novellenvorhabens sowie der Zusatzfragen. Im 

Vordergrund der Betrachtungsweise stehen die Erfahrungen aus 

der Vollzugspraxis. Bl08e rechtstheoretische Positionen tre­

ten dabei in den Hintergrund. 

A. Ein Kernstück des Novellenvorhabens sind die das Be­

triebsanlagenrecht insgesamt berührenden Änderungsvor­

schläge. Beabsichtigt sind Ma8nahmen zur Verwaltungsver­

einfachung und Verfahrensbeschleunigung, die Beseitigung 

von Auslegungsschwierigkeiten und schlie81ich der weitere 
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Ausbau des Umweltschutzes. 

sätzlich zu begrüBen. 

~_1.u. 

2 

Diese Zielsetzung ist grund-

Die Verwaltungsvereinfachung und die Verfahrensbeschleu­

nigung sind nach h. Auffassung durch den ausnahmslosen 

Zweiinstanzenzug allerdings nur dann zu erwarten. wenn 

die bezüglichen Verfahrensvorschriften keine zusätzlichen 

Erschwernisse bringen. wie z.B. Bürgerbeteiligungsverfah­

ren, Beiziehung von Sachverständigen des Umweltbundes­

amtes, Häufung unsicherer Rechtsbegriffe. massive Zustln­

digkeitsverlagerung an den Landeshauptmann etc.). Die im 

§ 334 neu vorgesehenen Abgrenzungskriterien wären auf 

ihre Nützlichkeit für eine Verfahrensbeschleunigung noch­

mals zu überprüfen (beispielswei,e sollten Fernheizwerke. 

Steinbrüche, Alt6lverwertungsanlagen.Ziegeleien, Anlagen 

zur Betonsteinerzeugung u.dgl. zweckmäBigerweise bei der 

Bezirksverwaltungsbeh6rde verbleiben, weil ansonsten die 

Personalerfordernisse auf Landesebene explodieren k6nnten 

und die Verfahrenskosten unvertretbar hochgetrieben wür­

den) . 

Z.L.L..L..,;. 

An sich deckt der SChutz des Eigentums auch bisher schon 

den Schutz der Beschaffenheit der Gewisser, des Bodens 

oder des 6rtlichen Pflanzenbewuchses vor nachteiligen 

Einwirkungen. Es fillt auf, daB in die von der Landwirt­

schaft angeregte explizite Anführung der SChutzgüter 

(§ 74 Abs. 2 Z. 5) die Tiere nicht aufgenommen sind. 

Aber auch die vorliegende Fassung wird es voraussichtlich 

erforderlich machen, bei verschiedenen gewerberechtlichen 

Verhandlungen auch einen landwirtschaftlichen Sachver­

ständigen beizuziehen. Unter anderem etwa auch dann. wenn 

es sich um eine Spritzlackieranlage eines kleingewerb­

lichen Tischlers handelt. oder überhaupt um Heizungsan-

, 
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lagen und dgl. Diese Konsequenz scheint für größere 

Betriebsanlagen mit nennenswerten Emissionen durchaus ge­

rechtfertigt. nicht aber für kleinere Anlagen. Es wäre zu 

bedenken. daß auch bei kleinsten Anlagen ein übel ge­

launter Nachbar das Verfahren mit entsprechenden Anträgen 

in einer Weise verzögert und verteuert. die in keinem 

Verhältnis zu den tatsächlichen Auswirkungen eines Vorha­

bens steht. 

Ob das gemäß § 74 Abs. 4 vorgesehene Auftragsverfahren 

(für Bagatellbetriebsanlagen anstelle eines Genehmigungs­

verfahrens) in dieser Form tatsächlich zur erhofften Ver­

waltungsvereinfachung führt. wird bezweifelt. weil die im 

Verfahren heranzuziehende Vergleichsgr6ße -Privathaus­

halt- nicht eindeutig formuliert ist. 

Gegen eine Regelung nach Art des § 76 Abs. 3 bestehen 

grundsätzlich keine Bedenken. Es müßte jedoch für eine 

entsprechende Publizität eines nach diesen Bestimmungen 

erlassenen Feststellungsbescheides gesorgt werden. sodaß 

alle mit der Vollziehung des Betriebsanlagenrechtes be­

trauten Behörden von derartigen Feststellungen (be­

treffend gewisse Erleichterungen bei der Genehmigungs­

pflicht von Betriebsanlagen) Kenntnis erlangen. 

Keine technische Anlage ist absolut sicher. In vielen 

Fällen lassen sich von der Anlage ausgehende Gefährdungen 

nicht vollständig ausschließen. Im Hinblick darauf sollte 

der § 77 so formuliert werden. daß Gefährdungen dann eine 

Betriebsanlagengenehmigung nicht verhindern. wenn sie im 

Rahmen des Restrisikos vertretbar sind. 

Die Neuformulierung des § 77 gibt Anlaß zu dem Hinweis. 

daß das Oberösterreichische Raumordnungsgesetz die ein­

zelnen Kategorien des Baulandes festlegt. wobei jeweils 
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umschrieben ist, welche Bauten und Anlagen in den jewei­

ligen Gebieten zulissig sind. Für Bauten und Anlagen ge­

werblicher Natur sind in diesem Zusammenhang insbesondere 

die Baulandkategorien -Kerngebiet-, -gemischtes Bauge­

biete, -Betriebsbaugebiet-, -Gebiet für Geschiftsbauten­

und unterUmstinden auch -Industriegebiet- von Bedeutung. 

Besonderes Gewicht bei der Beurteilung der Zulissigkeit 

von gewerblichen Bauten und Anlagen in der jeweiligen 

Baulandkategorie kommt dem AusmaS und der Intensitit der 

zu erwartenden Immissionen zu, eine Frage, die auch von 

der Baubehörde zu beantworten ist. Der ~erwaltungsge­

richtshof hat in seiner ReChtsprechung zu dieser Proble­

matik eine -Betriebstypentheorie- entwiCkelt, wonach im 

Bauverfahren die Zulissigkeit eines bestimmten Betriebes 

in einer bestimmten Widmungskate~orie nicht durch ent­

sprechende Auflagen zu erreichen ist, sondern als HaSstab 

vielmehr eine nach Art der entfalteten Titigkeit auf das 

AusmaS und die Intensitit der dadurch verursachten 

Immissionen zu beurteilende -Betriebstype- heranzuziehen 

ist. 

Da bei .der S~~~L~.x.~blliRb1D Genehmigung von Betriebsan­

lagen auf die Widmungen des Flichenwidmungsplanes nicht 

Bedacht zu nehmen ist, kommt es bei der Beurteilung der 

ZUlissigkeit von gewerblichen Betrieben in bestimmten Ge­

bieten sehr oft zu divergierenden Ergebnissen, die si­

cherlich nicht geeignet sind, das Rechtsverstindnis der 

Bevölkerung zu heben. Es wird als Hangel der Gewerbeord­

nungs-Novelle 1986 empfunden, daS diese Problematik nach 

wie vor nicht zufriedenstellend geregelt ist. Zwar ist 

nach § 77 Abs. 1 nunmehr vorgesehen, daS die (genehmi­

gungspflichtige) Betriebsanlage nicht an einem Standort 

genehmigt werden darf, in dem das Errichten oder Betrei­

ben der Betriebsanlage bereits im Zeitpunkt de. Ansuchens 

um Genehmigung durch Rechtsvorschriften verboten war; es 

ist nach h. Auffassung jedoch keineswegs sichergestellt, 
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daB damit künftig in gewerberechtlichen Betriebsanlage­

verfahren auf die Bestimmungen bzw.Widmungen des Flä­

chenwidmungsplanes Bedacht zu nehmen ist. Eine Klarstel­

lung wäre angezeigt. 

Aus ähnlichen überlegungen wird die Aufnahme einer aus­

drücklichen Bestimmung angeregt. die im Rahmen der Be­

triebsanlagengenehmigung auch die verfahrensökonomische 

Verbindung des gewerbebehördlichen Verfahrens mit dem 

wasserrechtsbehördlichen Verfahren (oder zumindest die 

gegenseitige Abstimmung bei getrennter Verfahrensführung) 

eröffnet (s. diesbezüglich den ErlaB des Bundesministeri­

ums für Land- und Forstwirtschaft. Zl. 63.896-1/1/74. vom 

31. Juli 1974; auch auf § 32 Abs. 5 des Wasserrechtsge­

setzes 1959 ist in diesem Zusammenhang hinzuweisen). 

Die ausdrückliche Hervorhebung des öffentlichen Interes­

ses an der Entwicklung der Wirtschaft im § 77 Abs. 2 er­

scheint angesichts der mit dieser Novelle verfolgten Be­

tonung von Umweltschutzzielen in den Erläuterungen nicht 

plausibel begründet. 

Der neue § 77 Abs. 2a läBt eine weite Auslegung zu. In 

der VOllzugspraxis sind daraus Probleme zu befürchten. 

Was genau wird unter -bleibenden Schäden- oder -Ände­

rungen der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse- zu ver­

stehen sein? 

Bei der Sanierung von Altanlagen führt die Beurteilung 

der wirtschaftlichen Zumutbarkeit immer wieder zu Pro­

blemen. Es wird daher vorgeschlagen. ähnlich wie in der 

Bundesrepublik Deutschland und in der SChweiz. anstelle 

der Prüfung der wirtschaftlichen Zumutbarkeit im § 79 den 

Begr~ff VerhältnismäBigkeit zwischen Aufwand und Nutzen 

einzuführen. Im übrigen wird die auch im neu formu-

lierten § 79 vorgesehene Mitbeteiligung des Bundesmini-
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sters für Gesundheit und Umweltschutz (hinsichtlich einer 

Förderungsmöglichkeit durch den Umweltfonds) in diesem 

Kontext für nicht günstig gehalten. Nach den Erfahrungen 

im h. Vollzugsbereich ist es für notwendige behördliche 

Entscheidungen grundsitzlieh nicht unterstützend. diese 

vom Bestand oder Nichtbestand von FörderungsmögliChkeiten 

mehr oder minder abhlngig zu machen. Nach h. Auffassung 

ist es gerade im Betriebsanlagenrecht dringend geboten. 

im Interesse der nachbarrechtlichen Schutzziele die Qua­

litlt der hoheitlichen Eingriffsgewalt der Behörde vor 

einer fortschreitenden Aufweichung durch Vermengung mit 

Elementen der Förderungsverwaltung zu bewahren. Oie För­

derungsmöglichkeiten können durchaus auch außerhalb der 

Gewerbeordnung 1973 bekannt gemacht und genützt werden. 

Oie im § 79 Abs. 4 vorgesehene Beiziehung des Umwelt­

bundes~m1~~ als -Amtssachverständiger- erscheint unter 

Hinweis auf die Spruchpraxis des Verwaltungsgerichtshofes 

(VwSlgNF 6681 A) unter BerÜCksiChtigung der nach h. An­

sicht nicht hinreichend klaren. hier einschllgigen Formu­

lierungen des Bundesgesetzes über die Umweltkontrolle. 

BGB1.Nr. 127/1985. bedenklich. Darüberhinaus scheint in 

dieser Bestimmung eine tendenzielle. jedoch sachlich 

nicht gereChtfertigte Bevorzugung der sachverstlndigen 

Organe des Umweltbundesamtes versteCkt. wodurch die An­

wendbarkeit hier maßgeblichen Vorschriften des AVG 1950 

(§ 46 i.V.m. § 52) in unZUlässiger Weise zurückgedrlngt 

werden könnte. 

Mit dem Austausch von MaSChinen und Gerlten können durCh­

aus naChteilige Auswirkungen auf die SChutzziele des § 74 

Abs. 2 verbunden sein. Es ist daher mit der im § 81 

Abs. 2 Z. 6 und Abs. 3 vorgesehenen. bloßen Anzeige­

pflicht (und dem Entfall des Genehmigungsvorbehaltes) 
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keineswegs sichergestellt, daß Neuanlagen gemäß dem Stand 

der Technik installiert werden. 

Zu § 338 ist grundsätzlich zu begrüßen, daß die Eigenver­

antwortung der Betreiber von Betriebsanlagen entsprechend 

berücksichtigt wird. Es sollte jedoch die überwachung 

durch die Behörden, insbesondere im Hinblick auf die 

überwachung gefährlicher Betriebsanlagen, von der Überwa­

chung durch eigenverantwortliche Organe der Betriebsan­

lagenbetreiber exakt getrennt werden, um insgesamt die 

Effizienz der behördlichen überwachung gewerblicher 

Betriebsanlagen möglichst nicht zu beeinträchtigen. 

Die im § 338 Abs. 6 vorgesehene 2-Jahre-Frist für die 

wiederkehrenden überprüfungen erscheint etwas kurz. Der 

Verwaltungsaufwand sollte im Verhältnis zur erzielten 

Wirkung vertretbar bleiben. 

Zy_Z~~ 

Der Zugang zur Gewerbeausübung sollte keinesfalls durch 

eine Ausweich- oder Ersatzlösung beim Befähigungsnachweis 

-liberalisiert- werden. Noch immer ist der verläßlichste 

Konsumentenschutz auch im Nachweis der hinreichenden Be­

fähigung zu sehen. So wird in der Bestellung '-befähigter­

Geschäftsführer oder Arbeitnehmer keine geeignete Lösung 

gesehen, weil bei Ausscheiden des -befähigten- Geschäfts­

führers oder Arbeitnehmers bezüglich der Weiterführung 

des Betriebes in den meisten Fällen eine Vakanz einträte. 

Deren Behebung zwänge dann zu einer -Nachsicht des Befä­

higungsnachweises- (§ 28), um den Betrieb zu erhalten. 

Es darf wiederholt werden: Nach h. Auffassung sind die 

Konsumenten und die gewerbliche Wirtschaft durch einen 
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Nachweis der Befähigung am besten geschOtzt. Dieser uner­

läßliche Schutz soll nicht durch den Wegfall des Befähi­

gungsnachweises oder durch eine bedenkliche Umweg16sung 

vermindert oder aufgehoben werden. 

Z~~~i~~ 

Oie Aufrechterhaltung der Nahversorgung erfordert gr6ßte 

Aufmerksamkeit. FOr sogenannte -Einkaufszentren- oder 

-Supermärkte- oder ähnliche Einrichtungen muß nach h. An­

sicht eine gesonderte Genehmigungspflicht fOr die Anlage 

(z.B. mit Ober 700 m2 Verkaufsfläche) festgelegt werden. 

Es sCheint unerläßlich, in einem solchen Genehmigungsver­

fahren als wesentliche Genehmigu~gsvoraussetzung die PrO­

fung der (betriebswirtschaftlichen) Auswirkung auf die 

bestehenden, der Nahversorgung dienenden Gewerbebetriebe 

ausdrOcklich zu verankern. Oie Beischaffung hiefOr aus­

reichender Unterlagen wäre in ähnlicher Weise wie im 

I 353 (neue Fassung) dem Genehmigungswerber abzuverlan­

gen. 

z~_~~z~~ 

Das Hauptproblem des Bestattergewerbes soll nicht in der 

Ausstattung des Betriebes fOr die Leichentransporte in 

das Ausland gesehen werden, sondern in der ausgewogenen 

Abgrenzung des Tätigkeitsgebietes in Form von -Bestat­

tungsrayonen-, die fOr einen Bestatterbetrieb eine 

Existenzbasis bilden k6nnen. Dabei wäre festzulegen, daß 

die Abgrenzung der Bestattungsrayone Gemeinde-, Bezirks­

sowie Landesgrenzen nicht Oberschreiten dOrfen und daß 

fOr mehrere Kleingemeinden eines polit. Bezirkes ein ge­

meinsamer Bestattungsrayon bestimmt werden kann. Oesglei-
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ehen, daß für eine Großgemeinde als Bestattungsrayon 

mehrere Bestatterkonzessionen verliehen werden können. 

Für die ziffernmäßige Begrenzung soll von der gesetz­

lichen Interessenvertretung ein Vorschlag einholbar sein. 

Oie Zuständigkeit wäre nach h. Auffassung beim Landes­

hauptmannanzusiedeln. 

z~_~~~~~~~ 

Gegen eine Ermächtigung des Bundesministers für Handel, 

Gewerbe und Industrie für die verordnungsweise Erlassung 

von Ausübungs- und Ausstattungsvorschriften für die Be­

statter bestehen keine Einwände. 

z~_~~~~~~~ 

Oie Rayonierung hätte lediglich die Basis für die Konzes­

sionserteilung zu bilden, nicht aber auch die Ausübung 

der Tätigkeit auf den Rayon einzugrenzen. Ein konzessio­

nierter Bestatter sollte also über Beauftragung des Kun­

den überall tätig werden dürfen; dadurch würden Probleme 

in Orten mit Krankenhäusern oder Altersheimen erheblich 

gemindert. 

Bezüglich der sogenannten Höchsttarife scheint es ver­

tretbar, die Anhörung der Gemeinden (§ 239 Abs. 2 GewO 

1973) fallenzulassen und anstelle der Fachgruppe Bestat­

ter (Landesinnung) die Kammer der gewerblichen Wirtschaft 

und die Gemeindebünde in das Anhörungsverfahren einzu­

binden. 

z~_~~~~~ 

Hinsichtlich der erforderlichen Gewerbeberechtigung ver-
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langt die im allgemeinen Interesse gelegene ZurOckdrin­

gung der SChattenwirtschaft die völlige Gleichstellung 

aller Vereine mit Gesellschaften und Genossenschaften. 

die gewerbsmäSig Tätigkeiten ausOben. Vereinsgesetzlich 

könnte die Verpflichtung fOr die Vereinsbehörde vorgese­

hen werden. die Gewerbebehörde Ober gewerberechtlich re­

levante Vereinstätigkeiten in Kenntnis zu setzen. Gleich­

falls auf Gesetzesstufe wäre sicherzustellen. daS die 

Statuten eine Bevorzugung von Vereinsmitgliedern beim Er­

werb von Waren oder Leistungen des Vereines durch bessere 

Konditionen auszuschlieSen haben. 

Im Interesse der Einschränkung der Schattenwirtschaft 

wird eine Regelung in diese Richtung auch fOr Körper­

sChaften öffentlichen Rechtes fOr notwendig gehalten. 

Im Obrigen könnte. damit in diesem Bereich eine Umgehung 

von Rechtsvorschriften hintangehalten wird. auf eine Art 

·wirtschaftliche Betrachtungsweise· (wie sie etwa in 

abgabenverfahrensrechtlichen Vorschriften enthalten ist) 

zurückgegriffen werdeni so könnte etwa bestimmt werden. 

daS fOr die Zuordnung einer Tätigkeit zum Gewerberecht 

der wahre wirtschaftliche Gehalt und nicht die äuSere Er­

scheinungsform des Sachverhaltes maSgeblich ist. 

lM_~~~ 

Das Aufsuchen von Privatpersonen zwecks Entgegennahme von 

Bestellungen auf Waren oder Leistungen oder sonstige 

-Direktvertriebsmethoden- sollten ausnahmslos untersagt 

werden. Diese strenge Sicht hat zum Ziel, daS die 

Privatpersonen Oberhaupt von ungebetenen Geschäftemachern 

freigehalten werden. Dies sollte auch fOr das Sammeln 

35/SN-251/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)12 von 16

www.parlament.gv.at



1 1 

von Bestellungen auf periodischen Druckschriften bei 

Privatpersonen gelten. 

~M_a~§~~ 

Zur Zeit enthält die Liste der gebundenen Gewerbe eine 

Anzahl von Gewerben, deren Ausübung einem Handwerk durch­

aus entspricht (z.B. Aufstellung von Anlagen zur Erzeu­

gung und Verwertung künstlicher Kälte, AUfstellung von 

Lüftungsanlagen, von Zentralheizungsanlagen, von Warmwas­

serbereitungsanlagen, Färber, Gablonzerwaren-Erzeuger, 

Gärtner, Gold-, Silber- und Perlensticker, Handschuhma­

cher, Hörgeräteakustiker, Huf- und Klauenbeschlag, 

Kunststoffverarbeiter, Säger, Si~bmacher, Skierzeuger, 

Stempelerzeuger, Terrazzomacher, Wärme-, Kälte- und 

Schallisolierer, Wäschewarenerzeuger, Bürsten- und 

Pinselmacher, Korb- und Flechtwarenerzeuger, Schirmma­

cher, Seiler, Steinholzleger und Spezialestrichherstel­

ler, Wäscher und Wäschebügler, Weber) und für die es 

durchaus gerechtfertigt wäre, den Befähigungsnachweis in 

Form einer Meisterprüfung abzuverlangen. Es entspräche 

Ansehen und Bedeutung dieser Gewerbe, sie in die Liste 

der Handwerke aufzunehmen. Der -Meister- ist ein Ausbil­

dungsziel, das in der Bevölkerung noch sehr viel Beach­

tung findet und das Ansehen des Handwerkes hebt. 

Weiters könnten die derzeit konzessionierten Gewerbe der 

Gas- und Wasserleitungsinstallation sowie der Elektroin­

stallation der Unterstufe als Handwerk erklärt werden, 

weil für deren Ausübung die Meisterprüfung vollauf ge­

nügt. 

Hingegen sollte die -Sammlung und Beseitigung- von Son­

derabfällen (im Sinne des Sonderabfallgesetzes) und die 

-Sammlung und Aufarbeitung von Altöl- mit dem konzessio­

nierten Kanalräumergewerbe zusammengeführt und als ge-
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meinsames Gewerbe, dessen Ausübung der Konzession bedarf. 

erklärt werden. Für die Konzessionspflicht dieses Gewer­

bes sprechen nach h. Auffassung die Bedeutung dieser Tä­

tigkeit für den Schutz der Unwelt sowie die gehobene Ver­

antwortlichkeit des Ausübenden. 

Zy_~.~.~ 

Die -Beratung in der Öffentlichkeitsarbeit- kann nach 

h. Auffassung inhaltlich ohne Schwierigkeit den gebun­

denen Gewerben -Betriebsberater- oder -Werbeberater- zu­

geordnet werden und sollte deswegen nicht von der 

Gewerbeordnung ausgenommen werden. 

~Y_~La~~ 

Für die Rauchfangkehrer sollte der Berechtigungsumfang im 

I 172 Abs. 1 Gewerbeordnung 1973 ausdrücklich auch auf 

die Beratung betreffend energiesparende und umwelt­

schütze~de Heizanlagen erweitert werden. 

Die Kehrbezirksabgrenzung wäre hach h. Ansicht so herzu­

stellen. daS Gemeinde-, Bezirks- oder Landesgrenzen nicht 

mehr überschnitten werden. Hehrere Kleingemeinden sollten 

in einen Kehrbezirk zusammengefaSt und gr6Sere Gemeinden 

als ein (1) Kehrbezirk mit mehreren Konzessionen erklärt 

werden. 

Für die ziffernmiSige Abgrenzung sollte von der gesetz­

lichen Interessenvertretung ein Vorschlag eingeholt wer­

den k6nnen. 

Das Anh6rungsrecht im Zuge der Festlegung der H6chstta­

rife wäre zweckmiSigerweise von der Landesinnung der 

Rauchfangkehrer auf die Kammer der gewerblichen Wirt­

schaft zu übertragen. weil die Innung ja als Antragstel-
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ler für die Änderung der Höchsttarife auftritt. Weiters 

wird eine gesetzliche Festlegung vorgeschlagen. derzufol­

ge die Höchsttarife einschließlich der Umsatzsteuer aus­

zuweisen sind. wobei der Steueranteil gesondert angegeben 

werden kann. 

Die Absicht. nur im Falle nachweislicher Mißstände soge­

nannte Standes regeln für (grundsätzlich alle) Gewerbe ge­

mäß § 69 Abs. 2 GewO 1973 erlassen zu können. wird be­

grüßt. weil dann die derzeitige gesetzliche Auflistung. 

die zum Teil als diskrimminierend empfunden wird. entfal­

len könnte. 

Zy_~~~~~~ 

Die -Dolmetscher- und Obersetzertätigkeit- sollte nach 

h. Ansicht ausdrücklich als gebundenes Gewerbe unter 

§ 103 Abs. 1 lit. a GewO 1973 eingefügt werden. 

Q2~~_gl~_äng~~Mng1A21ikhl~n_g~1_~nl~M~i1_hlnAM1g~h~ng_~l~g 

n2~h_~2~g~1kh~Äg~n~ 

a) Bei den konzessionierten Gewerben sollte eine Nachsicht 

vom Befähigungsnachweis nicht möglich sein. um die Bedeu­

tung des Befähigungsnachweises für die konzessionierten 

Gewerbe besonders hervorzuheben. Insofern spricht sich 

das Amt der o.ö. Landesregierung auch gegen die Anfügung 

eines Abs. 4a an den § 351 aus. 

b) Die Konzession für die Baugewerbe sollte nur mehr dann 

erteilt werden dürfen. wenn der Nachweis der tatsäch­

lichen Ausübung des g§~~m~§n betreffenden Baugewerbes 

(z.B. Baumeister) vorliegt. Auf diese Weise könnten näm-
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lich Einschränkungen auf bloße Planungstätigkeiten. Bau­

aufsichten. Abrechnungen u.dgl .• die von der ursprüng­

lichen Berechtigung wegführen. vermieden werden. 

c) Der Handel mit -Artikeln. die der K6rper- und SCh6nheits­

pflege dienen- wäre als gesondertes Handelsgewerbe 

-Parfumerie- neben dem Drogistengewerbe in die Konzes­

sionspflicht einzubeziehen. Als Nebenrecht sollte der 

Handel mit Reinigungsmitteln für Tiere und Sachen festge­

legt werden. 

Abschließend darf angeregt werden. den nach den Ergebnissen 

dieses Begutachtungsverfahrens überarbeiteten Entwurf einem 

nochmaligen Stellungnahmeverfahren zu unterziehen. Oie Ein­

zelheiten dieses Novellenvorhabens sind nämlich derart viel­

fältig. daß zunächst nur eine eher summarische Begutachtung 

vertretbar erschien und Änderungen in den grundsitzlichen 

Regelungen eine neue Beurteilungsgrundlage für die Einzel re­

gelungen ergibt. 

25 Mehrabdrucke dieser Stellungnahme werden u.e. dem Prlsi­

dium des Nationalrates übermittelt. 

Für die 0.6. Landesregierung: 
Im AUftrag 

Mag. G all n b run n e r 
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